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Oberrichter Dr. Hermann Wächter,
Präſident des zürcheriſchen Handelsgerichtes *

Am30. Januardieſes Jahres ſtarb nach längerer
ſchwerer Krankheit in Zürich Oberrichter Dr. Hermann
Wächter, der Präſident des zürcheriſchen Handelsgerichtes.
Die menſchliche und juriſtiſche Bedeutung dieſesMannes
reicht weit über die Grenzen von Stadt und Kanton Zürich
hinaus, ſo daß ſich einige Worte der Würdigung und
des Gedenkens auch andieſer Stelle wohlrechtfertigen.

Der äußere Lebensgang Wächters war einfach. Ge—
boren 1860 als Sohneines Apothekers in Tilſit (Oſt—
preußen), beſuchte er die dortigen Schulen und bezog
nachher die Univerſität Heidelberg zum Studium der
Medizin. Erſattelte jedoch bald zur Jurisprudenz um,
der er in Heidelberg, Leipzig und Zürich oblag. Er war
nach eigenen und Berichten ſeiner Studienfreunde ein
fröhlicher Student, jedoch von demjuriſtiſchen Wiſſen—
ſchaftsbetrieb nicht ſehr begeiſtert; hat er doch bezeichnen—
derweiſe den Grundſeiner ziviliſtiſchen Bildung nicht in
den Kollegien, ſondern — wieerſelbſt erzählte — durch
das gründliche Studium von Windſcheids Pandekten gelegt,
das er privatim gemeinſam mit einem Freundebetrieb.
Im Jahre 1882 promovierte Wächter an der Univerſität
Zürich mit einer Diſſertation über „Die materiellrechtliche
Seite des Konkurſes“, die er dem von ihm beſonders ge—
ſchätzten Profeſſor Albert Schneider,dem Romaniſten und
gleichzeitigen Kommentator des zürcheriſchen Privatrechtes
widmete. Nach dem Todeſeines Vaters ſiedelte Wächter
mit ſeiner Mutter nach Zürich-Riesbach über, wo er in
der Folge auch das Bürgerrecht erwarb. Schon als Knabe
hatte er manchmal hier auf Beſuch bei ſeinem Großvater
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mütterlicherſeits, dem Profeſſor Temme, geweilt. Von

dieſem Manne wußte Wächter viel zu erzählen; es war

ein preußiſcher Richter der alten kernigen Art, der, ein

Opfer ſeiner politifchen Uberzeugung, von der preußiſchen

Reaktion mannigfach verfolgt undſchließlich widerrechtlich

ſeines hohen Richteramtes entſetzt worden war. Schon in

vorgerücktem Alter mußte er für ſich und ſeine Familie

eine neue Lebensſtellung gründen und fand ein Aſyl in
Zürich, wo er als Profeſſor des Strafrechts an der

Hochſchule und als kriminaliſtiſch-belletriſtiſcher Schrift—

ſleller wirkte. Seinen politiſchen Idealen iſt dieſer Mann

ungleich andern deutſchen politiſchen Flüchtlingen —

zeitlebens und auch nach der Gründung des deutſchen

Reiches treu geblieben. Mancher Charakterzug des Groß—
vaters, namentlich ſeine Gradheit und ſein unabhängiger
Sinn, ſcheint auf den Enkel übergegangen zu ſein.

Der erſte praktiſch-juriſtiſche Beruf, den Wächter
ausuübte, war die Advokatur. Nachdem er einen Winter
in Lauſanne, woer auch die Sitzungen des Bundesgerichtes

beſuchte, zugebracht, und nach ſeiner Rückkehr eine Zeit—

lang auf dem zürcheriſchen Advokaturbureau Honegger
und Zuppinger als Volontär gearbeitet hatte, eröffnete er
ein eigenes Bureau. Wächter hat manchmalmitheiterer
Selbſtironie von den Freuden und — mehr noch — den
Leiden ſeiner Advokatenzeit erzählt. Der äußere Erfolg
war ebenſo gering wie die innere Befriedigung, denn
Wäaͤchter fehlte zeillebens Temperament und Neigung für

die Advokatur als Beruf. Erſt ſeine Wahl als Mitglied
des Bezirksgerichtes Zürich, die im Jahre 1888 erfolgte,
führte ihn ſeinem wahren Berufe, dem desRichters, zu.
Schon Ende 1891 erfolgte ſeine Wahlinszürcheriſche
Obergericht, wo er Neujahr 1892 eintrat und zunächſt

der Äppellationskammer für Zivilſachen angehörte. Dem

zürcheriſchen Obergericht iſt ſeit 1867 ein Handelsgericht
dasaͤlteſte in der Schweiz — angegliedert, das aus

zwei Mitgliedern des Obergerichtes und dreißig kauf—
manniſchen Laienrichtern beſteht und in ſechs Sektionen,
jeweilen in der Beſetzung von fünf Laien und den beiden
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Oberrichtern, tagt. 1896 wurde Wächter als Erſatzmaun

des zweiten juriſtiſchen Mitgliedes dieſem Handelsgericht

zugeteilt, 1898 wurdeerdeſſen zweites juriſtiſches Mit—

glied und im November 1899 deſſen Präſident. In dieſer

Eigenſchaft hat Wächter einen großen und nachhaltigen

Einfluß auf die zürcheriſche und — durch deren Medium

— auch auf die geſamteſchweizeriſche Zivilrechtspflege

ausgeübt.
Soll die Perſönlichkeit Wächters als Richter ge—

ſchildert werden, ſo laſſen ſich die ſeine Rechtſprechung

beherrſchenden Grundſätze kurz in folgenden Schlagworten

zuſammenfaſſen: Ablehnung alles Inſtinktiven und Ge—

fühlsmäßigen, Verwerfung der Anſchauung, die imrichter⸗

lichen Urteil in der Hauptſache einen Willensakt ſieht,

und unbedingte Anerkennung der Suprematie des In—

tellekts, des logiſchen Denkens über den Willen. Dieſe

Auffaſſung erſchien ihmals die alleinige Schutzwehr gegen

richterliche Willkür — vielleicht auch gegen die eigene

Milde und das eigene Wohlwollen, die er im Leben gern

walten ließ — gegenjegliche Art „Freiluftjurisprudenz“,

wie er in ſcherzhafter Variierung eines bekannten Aus⸗

drucks zu ſagen pflegte, mag ſie nun mit moraliſchen

Prätentionen oderin der Geſtalt der „Intereſſenabwägung“

oder in welcher anderen Verkleidung immerauftreten. Den

neuerdings vielfach vertretenen Satz, daß man ſich zuerſt

an Urteill bildet und dann nach den Gründenſucht, be—

kämpfte er als eine gefährliche Verirrung. Freilich konnte

auch er der Wahrheit des Schopenhauerfchen Satzes, daß

ſich „der Wille den Intellekt zu ſeinem Dienſte ſchafft“,

nicht vollſtändig entgehen, wenn er es auch nicht wahr

haben wollte. So kamſeine etwasſtark mancheſterliche

wirtſchaftliche Weltanſchauung z. B. in einer gewiſſen

Neigung zur Nichtigerklärung von Patenten zum Durch⸗

bruch. Soverführte ihn ſeinſittliches Ideal richterlicher

ulerkeit und Unabhängigkeit, das er in ſich zu verwirk—

lichen ſtrebte, zu einer Ueberſchätzung des Durchſchnitts⸗

richters und zu einer Unterſchätzung des Menſchlichen⸗

Allzumenſchlichen, das ſich auch in dieſem Standefindet.
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Die Möglichkeit z. B., daß ein Urteil mehr oder weniger
ſorgfältig begründet wird, je nach dem es dem Weiterzug
an eine höhere Inſtanz unterliegt oder nicht, wollte er
nicht zugeben, weil ſein eigenes hohes, nie nach dem Er—
folg ſchielendes Pflichtgefühl ſie ausſchloß. So eiferte er
gegen ein beſonderes Kaſſationsgericht im Kanton Zürich
und wollte die Beurteilung der Kaſſationsbeſchwerde gegen
Entſcheide der Kammern des Obergerichts dem Geſamt—
obergericht übertragen; ja er wollte allen Ernſtes ſo weit
gehen, den Richter, deſſen Entſcheid angefochten wurde,
von der Mitwirkung bei der Kaſſationsentſcheidung nicht
auszuſchließen, weil ein guter und vernünftiger Richter
ſelbſt nichts beſſeres wünſche, als einen von ihm etwa
begangenen Fehler wieder gut zu machen.

Abgeſehen von dieſen, ihm ſelbſt oft unbewußten
Reflexwirkungen ſittlicher Ideale und Werturteile vertrat
Waͤchter den intellektualiſtiſchen Standpunkt in der Rechts—
findung und Rechtsanwendung mit einer Energie und
Folgerichtigkeit, die auch ſolchen, die —wie der Schreiber
dieſer Zeilen — ſeine Grundanſchauungennichtvollſtändig
teilten, hohen Reſpekt einflößten. Dabei warernicht
etwa ein blinder Anbeter des poſitivenRechtes, ſon—
dern ſtand ihm namentlich dann mit großer Freiheit gegen—
über, wenn es inſich widerſpruchsvoll war; denn der
Tatſache, daß der logiſſche Aufbau des Rechtsſyſtems
hie und da mit Rückſicht auf die Zwecknatur des Rechtes
Abirrungen erleidet, hätte er ſich gern verſchloſſen, und
er neigte ſo gelegentlich zu naturrechtlichen Anſchauungen;
bezeichnend in dieſer Richtung iſt, daß er ſchon in ſeiner
Diſſertation erklärt, ein beſtimmtes poſitives Geſetz ſeinen
Unterſuchungen nicht zugrunde gelegt zu haben, weil es
ihm hauptfächlich darauf ankomme, eine allgemeine
Theorie zu entwickeln.

Diefer ſcharf intellektualiſtiſche Zug ſeiner Recht—
ſprechung hat ihmhie unddabei Leuten,die ihn nicht näher
kannten, den Titel eines „Formaliſten“ eingetragen. Er
war jedoch nichts weniger als ein ſolcher; denn abgeſehen
davon, daß er auch die prozeſſualen Formen, deren Joch
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nach der zürcheriſchen Zivilprozeßordnung ohnehin nicht

ſchwer drückt, mit einer den Parteien und Anwälten ſehr

erwünſchten Weitherzigkeit handhabte, ſuchte er immer auch

zu einem praktiſch annehmbaren Urteilsergebnis zu ge—

langen. Freilich wollte er zu dieſem Zwecke niemals von

den unzweifelhaft klarenVorſchriften des poſitiven

Rechtes oder von den Grundſätzen des logiſchen Denkens

abgehen. Zwei Beiſpiele mögen dies erläutern. Ein kauf—⸗

maͤnniſcher Angeſtellter hat ſeinen Dienſtvertrag in gröb—

licher Weiſe gebrochen; ſein Prinzipal belangt ihn vor

dein Handelsgericht auf Erſatz des ihm angeblich entſtan—

denen Schadens, der jedoch nicht nachweisbar iſt. Die

Handelsrichter wollen in einem durchausbegreiflichen Ge⸗

fühl dem Prinzipal einen nach richterlichem Ermeſſen zu

beſtimmenden Betrag zuſprechen, da dem Angeſtellten eine

„Strafe“ gehöre. War Wächter ein „Formaliſt“, wenn

er ſich dieſem Begehren widerſetzte mit dem Hinweis auf

den poſitiv-rechtlichen Satz, daß der Vertragsbruch regel—

mäßig nurziviliſtiſche, aber keine Straffolgen habe? Ein

anderer Fall. Ein Patentinhaber A verkauft ſein Patent

an B, beide Teile ſind bei der Übertragung des Rechtes

von der Exiſtenz desſelben überzeugt. In der Folge er—

hebt eine Kollektivgeſellſchaft, welcher der Patentverkäufer

angehört, gegen B Klage aufNichtigerklärung des

Patenles Bhalt dieſer — materiell übrigens begründeten

Klage die Einrede der Argliſt entgegen; es wider—

ſprecheTreu und Glauben“, daßdie Geſellſchaft, der

der Verkäufer des Patentes angehöre, auf Nichtigkeit des

von dieſem ſelbſt übertragenen Patentes klage. Dieſe Ein⸗

rede wurde vom Handelsgericht verworfen; denn die

Patentnichtigkeitsklage ſei gar nichts anderes als eine ge—

wöhnliche negative Feſtſtellungsklage, und warum derjenige,

der die Wahrheit feſtgeſtellt wiſſen wolle, „argliſtig“

handeln ſolle, ſei nicht erſichtlich. Dembeklagten Patent⸗

werber ſei nur ſo zu helfen, daß er den Veräußerer

auf Rückgabe der für das nichtige Patent gemachten Ge⸗

geuleiſtung und unter Umſtänden auch auf Schadenerſatz

Zus demGeſichtspunkt der culpa in contrahendo belange
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(vgl. BlgüR. XI Nr. 172 und die Bemerkung Wächters
zu den abweichenden Ausführungen des Bundesgerichtes).
Iſt dieſe Argumentation „Formalismus“? Gewißnicht,
ſie beruht vielmehr nur auf logiſch konſequenter Auffaſſung
des Begriffs der Feſtſtellungsklage gegenüber dem be—
quemen Operieren mit der Verletzung von „Treu und
Glauben“, und der Fall iſt deshalb noch beſonders
lehrreich, weil hier dieſes Rechtsgut von „Treu und
Glauben“ mit demöffentlichen Intereſſe der Gewerbe-
freiheit, die durch das anſich nichtige Patent behindert
war,kollidierte. Löſte man dieſe Kolliſion nichtam einwand⸗—
freiſten durch die juriſtiſch unanfechtbare Argumentation
des Handelsgerichtes, in der auch in Wahrheit garkeine
Verletzung von „Treu und Glauben“ lag? Wächter, der
wie wenige den alten Spruch beherzigte: «juris prae—
cepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere,

suum cuique tribuere» wehrteſich mit Rechtenergiſch
gegen die neuerdings ſo beliebte Allerweltsformel der Ver—
letzung von „Treu und Glauben“, dieüberall herhalten
muß, wo mannichts beſſeres zu ſagen weiß, und die
allzuhäufig nur die Denkfaulheit deckt.

Es wareineigentümlicher, der JIronie nicht ent—
behrender Zufall, daß ein ſointellektualiſtiſch und dialek—
tiſch gerichteter Mann wie Wächter zur Leitung eines
Laiengerichtes par excellence wie des Handelsgerichtes
berufen wurde. Und doch bewährte erſich gerade hier
ausgezeichnet. Er war mit ſeinen Handelsrichtern und ſie
mit ihm zufrieden, und es darf in dieſem Zuſammenhang
darauf hingewieſen werden, daß er in Gutachten für die
Kantone Bern und St. Gallen die Einführung von
Handelsgerichten warm empfahl. Als weltmänniſcher Geiſt,
dem nichts menſchliches fremd war, wußte er die Ver—
bindung mit demrealen Leben, die das Handelsgericht
gewährt und die vorrichterlicher „Weltfremdheit“ be—
wahrt, hoch zu ſchätzen. Andererſeits wußte er die
Laienrichter durch intenſive, aber unaufdringliche Arbeit
und in der verbindlichſten Form der hier und da im
Volk verbreiteten Anſicht zu entwöhnen, daß es im
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Handelsgericht mehr auf „Rechtsgefühl“ und „Billig—
keit“ als auf Rechtsgründe ankomme. Siebekamenall—
mählich das Gefühl, daß man auf dem Meere des Rechts—
gefühls ohne einen ſoliden juriſtiſchen Schwimmgürtel
leicht verſinken könne. Wächter — unterſtützt von ſeinen
in ſeinem Geiſte wirkenden juriſtiſchen Mitarbeitern —
iſt das Verdienſt zuzuſchreiben, daß das Handelsgericht
nicht ein ziviliſtiſches Schwurgericht wurde, ſondern daß
ſeine Urteile ein hohes Anſehen injuriſtiſchen Kreiſen,
namentlich auch beim Bundesgericht, genoſſen. Dabei er—
reichte er dieſes Reſultat nicht durch irgendwelchen formell—
autoritären Druck, ſondern lediglich durch die Kraft ſeiner
juriſtiſchen Gründe, die er allerdings mit großer Energie
und Zähigkeit geltend zu machen wußte. In der klaren und
zielbewußten Führung der Beratung war er — der das

IAktenſtudium ebenſo gründlich wie leicht betrieb — Meiſter.

Wennſich die Diskuſſion zu verlieren oder zu verwirren

—

ſchien, wußte er mit unfehlbarer Sicherheit den Kern

8
der Sache herauszuſchälen und diezutreffendenrechtlichen

Geſichtspunkte eindringlich und plaſtiſch darzuſtellen. Seine
Voten,dieſich gelegentlich zu einereigentlichen ziviliſtiſchen
„Rechtsbelehrung“ entwickelten, waren oft Kabinettſtücke
ſcharfer und klarer juriſtiſcher Darſtellungskunſt. Sein Ver—
dienſt erſcheint hierbei um ſo größer, weil er bei ſeinem

Laienhörerkreis auf manche beim Juriſten vorhandene Vor—

ausſetzung, ſowie auf juriſtiſche Terminologie verzichten

mußte. Zu bedauern iſt nur, daß Wächters Votennicht
einem größeren Kreiſe, namentlich den angehenden prak—
tiſchen Juriſten, zugänglich waren, da beim Handelsgericht
im Gegenſatz zum Obergericht die Beratung nicht öffent—
lich iſt. So hat er, dem die Populariſierung der Rechts—

wiſſenſchaft im landläufigen Sinn als eine Verleitung zum

juriſtiſfchen Kurpfuſchertum ein Greuel war, ſelbſt ſehr

diel zur Populariſierung des Rechtes in höherem Sinne

beigetragen, indem er nicht etwadie oberflächliche, dilet—

tantiſche Kenntnis einzelner Rechtsdetails verbreitete, ſon—

dern in den gebildeten Kreiſen von Handel und Induſtrie,

aus denen fich die kaufmänniſchen Richter rekrutieren, die
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Ueberzeugung vonderSchwierigkeit poſitiver Rechtsfindung
und Rechtsanwendungpflanzte undfeſtigte.

So ſehr ihmdasRichten Lebensberufwar,ſoſtellte
doch Wächter — ungleich dem Chirurgen, dem die Ope—
ration gelingt, während der Patient ſtirbt — das theo—
retiſche Intereſſe an der Entſcheidung eines „intereſſanten
Falles“ niemals dem höheren Intereſſe der Parteien am
Rechtsfrieden voran. Er war zu ſehr von derRelativität
aller menſchlichen Gerechtigkeit überzeugt, und überdies
war ſein praktiſcher Blick zu klar und ſein menſchliches
Wohlwollen zu tief, als daß er den Parteiennicht die
mit Durchführung jedes — auch des ſiegreichen — Pro—
zeſſes unvermeidlich verbundenen materiellen Schädigungen
und ſeeliſchen Aufregungen nach Möglichkeit hätte erſparen
wollen. Dieſem Streben entſprang ſeine Vergleichstätig—
keit, der er ſich mit unbeſtrittener Autorität,mit unermüd—
licher Geduld und mit großemdiplomatiſchem Geſchick
hingab. Dierichterliche Vergleichstätigkeit bietet, wenn
ſie mißlingt und doch ein Urteil nötig wird, dann eine
gewiſſe Gefahr, wenn derRichter über den vorausſicht—
lichen Rechtsſtandpunkt des Gerichtes zu viel verraten hat;
denn ſtimmt das Urteil mit der Vorausſage überein, ſo
bildet ſich bei der unterliegenden Partei nur zu leicht der
Glaube, der Richterhabe nicht anders können, nachdem
er in der Vergleichsunterhandlung ſeine Anſicht feſtgelegt
habe. Weicht das Urteil aber weſentlich von der Voraus—
ſage ab, ſo wird ſich umgekehrt der Obſiegende häufig
fragen, warum man ihmvorher Konzeſſionen und Nach—
giebigkeitzugemutet habe. Dieſe Klippe, die naturgemäß
bei einem Gericht erſter Inſtanz mehr zu fürchten iſt als
in der Rechtsmittelinſtanz, wußte Wächter immer mit
großem Geſchick zu umſchiffen. Erließ ſich nie auf be—
ſtimmte juriſtiſche Prophezeiungen ein, ſondern wies die
Parteien und ihre Anwälte eindringlich auf das Prozeß—
riſiko und auf das aleatoriſche Momenthin, dasſchließ—
lich jeder Prozeß trotz aller erſtrebten Kontinuität der
Rechtſprechung in ſich trage. Stattrein juriſtiſchen Grün—
den ſuchte er vielmehr bei Vergleichsunterhandlungen der



Zweckmäßigkeit, dem Intereſſe amweiteren geſchäftlichen
Verkehr der Parteien, dem Friedensbedürfnis, das oft
nur auf die unparteiiſche Intervention wartet, ſowie der
Billigkeit in vollem Maße zur Geltung zu verhelfen und
ſcheute hier auch gelegentlich vor einer deutlichen Moral—
predigt nicht zurück. Die Mühe, welche ſolche Vergleichs—
unterhandlungen verurſachten, war für ihn wenigſtens oft
größer, als wenn ein Urteil gefälltworden wäre; denn
er hatte nicht nur die Akten genauſtudiert, ſondernſtellte
ſich bei Notwendigkeit weiterer Aufklärungen den Parteien
auch zu beſonderen Konferenzen zur Verfügung; manch—
mal ſaß er ſtundenlang mit ihnen zur Prüfungihrer
Geſchäftsbücher beiſammen, wie er überhaupt — ein
weiteres Zeichen ſeines ſyſtematiſchen Geiſtes — für Buch—
haltungsfragen beſondere Vorliebe zeigte. Bei ſolchen
Vergleichsunterhandlungen — wie überhaupt bei ſeinem
ganzen amtlichen Verkehr — kam Wächter die Kunſt, die
Menſchenrichtig zu behandeln, außerordentlich zuſtatten.
Es ſtanden ihm alle Töne zur Verfügung, der gemeſſene
Ernſt, die gemütliche Bonhommie, die auch einen guten
Witz nicht verſchmähte, und die ſcharfe Jronie.

In dieſem Zuſammenhang muß auch ſeines Ver—
hältniſſes zu den Anwälten gedacht werden. So
freundlich auch ſein Verkehrston war und ſo ent—
gegenkommend er ſich dem einzelnen zeigte — 3. B.
bei Konſultationen oder bei Friſterſtreckungen, die wohl
nirgends ſo freigebig gewährt wurden, wie beim
zürcheriſchen Handelsgericht — ſo wenig warerleider
dem ganzen Stande als ſolchem gewogen. Sein gerader
und uͤnbeugſamer Geiſt konnte der für die Ausübung der
Advokatur notwendigen Beweglichkeit keinen Geſchmack
abgewinnen. Die fubjektive juriſtiſche Ueberzeugung
ging ihm über alles, und eine objektiv mögliche, aber
von ihrem Vertreter ſubjektiv nicht geteilte Rechts—
anſicht zur Verteidigung eines anſich ſchutzwürdigen
Interefſes zu äußern, wie es der Anwalt oft tun muß,
erſchien ihm als eine auf die Dauer gefährliche Unwahr—
haftigkeit. Auch warf er den Anwälten oft Mangel an
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juriſtiſcher Vertiefung in Schriftſätzen und Plädoyers vor
und wollte den Hinweis auf die Haſt und Unruhe des
modernen Betriebes nicht als Entſchuldigunggeltenlaſſen.
Etwaige Verſehenihrer Vertreter wollte er die Parteien
nach Möglichkeit nicht büßen laſſen, und Parteien, die
ohne Anwalterſchienen, behandelte er mit einer gewiſſen
beſonderen Fürſorglichkeit. Andererſeits aber hatte er
wieder volles Verſtändnisfür das Ideal der Advokatur,
das in der täglichen Praxis nur zuleicht verblaßt, ſo—
wie für die Notwendigkeit einer geſunden wirtſchaftlichen
Baſis des Anwaltsſtandes. Er mißgönnte den Anwälten
ihre — ſo oft überſchätzten — Einkünfte nicht, befür—
wortete ſtetsangemeſſene Prozeßentſchädigungen und war
auch einer zeitgemäßen Erhöhung der Anwaltsgebühren
geneigt. Hierbei trat er für einen Pauſchaltarif nach
deutſchem Muſter ein und verwarf den in Zürich be—
ſtehenden Gebührentarif mit ſeiner Notwendigkeit der
Subſtanziierung und Verrechnung jeder einzelnen, noch
ſo kleinen Arbeitsleiſtung — er nannteihndeshalbſcherz—
weiſe den „Dienſtmännertarif“ — als mit der Würde
des Anwaltsſtandes unvereinbar.

Daß Wächter, trotzdemer hauptſächlich in der Praxis
wurzelte, doch nie zum Routinier wurde, verdankte er —
außer ſeiner natürlichen Anlage — vor allem auch ſeiner
Betätigung als akademiſcher Lehrer, die ihn immer
wieder zu einer wiſſenſchaftlichen, ſyſtematiſchen Durch—
dringung der Praxis nötigte. Zwarlautete ſeine urſprüng—
liche venia legendi, als er ſich im Jahr 1885 als
Privatdozent an der Univerſität Zürich mit einer Schrift
über „das Vorzugsrecht des Vermieters nach römiſchem
und modernemRecht“habilitierte, auf römiſches Recht,
und er las auch anfänglich darüber. Er ging jedoch bald
zum zürcheriſchen Privatrecht über und hat jahrzehntelang
dieſes Fach an derzürcheriſchen Hochſchule allein ver—
treten. Später erhielt er auch einen Lehrauftrag für
zürcheriſches Zivilprozeßpraktikum, und ſeit Beſtehen der
Rechtseinheit las er über das Sachen- und Erbrecht des
ſchweizeriſchen Zivilgeſetzbuches. Nach 30jähriger Tätig—



keit erhielt er 1915 durch Verleihung der Titularprofeſſur
eine äußere Anerkennung. Wächter war nicht das, was
man einen „glänzenden“ Dozenten nennt, und dem An—
fänger boten ſeine Kollegien wenig. Hingegen wußten
gerade die reiferenHörer und die bereits in der Praxis
ſtehenden Juriſten ſeine außerordentliche Klarheit, die
ſtraffe, ſyſtematiſche Anlage und Durchführung und die
logiſche Schärfe ſeiner Vorleſungen, die ſtändig auf die
Gerichtspraxis Bezug nahmen, ſehr zu ſchätzen. Von
ſeinem Zivilprozeßpraktikum wurde allgemein gerühmt,
mit welcher faſt anatomiſchen Feinheit er den einzelnen
Rechtsfall ſeinen Schülern zu analyſieren und zuzer—
gliedern verſtanden habe.

Eine eigentliche literariſche Tätigkeit neben ſeiner
Lehrtätigkeit hat Wächter nicht entfaltet. Sein Amtließ
ihm hierzu zu wenig Muße, da er in allem nur Quali—
tätsarbeit leiſten wollte, die natürlich Zeit braucht; das
allzuſchnelle und allzureichliche „Publizieren“ um des
Publizierens willen, das in der neueren deutſchenjuriſti—
ſchen Literatur im Schwangeiſt, ſchien ihmnurgeeignet,
das ſelbſtändige juriſtiſche Denken zu verflachen. Be—
dauerlich iſt, daß ein mehrfach gefaßter Plan einerſyſte—
matiſchen Darſtellung des ſchweizeriſchen Obligationen—
rechts nicht ausgeführt wurde, weil gerade hier von
Wäaͤchter Bedeutendes zu erwarten geweſen wäre. Seine
ſeit 1902 ausgeübte Tätigkeit als Redaktor der „Blätter
für zürcheriſche Rechtſprechung“ (neue Folge der „Schweizer
Blälter für handelsrechtliche Entſcheidungen“) wurde weniger
mit literariſchen Prätentionen ausgeübt als zu dem Zweck,
die Einheit und Kontinuität der zürcheriſchen Rechtſprechung
zu ſichern. Immerhin haterindieſer Zeitſchrift in ge—
legentlichen kritiſchen Bemerkungen ſeinenfeingeſchliffenen
Stil glänzen laſſen, auf den er auch bei der Redaktion
der handelsgerichtlichen Urteile ſtreng hielt. Seine Mit—
arbeiter haben es ihm zu danken, wennſie ſich zu
ſtiliſtiſcher Disziplin erzogen und die Urteilsredaktion auch
von einem gewiſſen üterariſch-künſtleriſchen Standpunkt
betrachten lernten.
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Daß ein Mann wie Wächter ſich dem aktiven po—
litiſchen Leben fernhielt, kann nicht überraſchen; das
Kompromiß, dasdiePolitik beherrſcht, lag nicht in ſeiner
auf das Grundſätzliche gerichteten Natur. Hierbeibleibt
nur zu bedauern, daßſeinepolitiſche Paſſivität offenbar
auch dazu führte, daß er für Geſetzgebungsarbeiten zu
wenig herangezogen wurde. So gehörte er zwar der
Kommiſſion zur Reviſion der zürcheriſchen Rechtspflege—
geſetze an und arbeitete den auf den Zivilprozeß bezůg—
lichen Teil des Berichtes der Expertenkommiſſion an die
zürcheriſche Regierung aus. Hingegen wurde er weder
bei den Vorarbeiten für das ſchweizeriſche Zivilgeſetzbuch,
noch bei der Reviſion des Obligationenrechtes zuͤgezogen;
die von ihm beſorgte Redaktion einer Eingabe der Zürcher
Handelskammer zur Reviſion des ſchweizeriſchen Obli—
gationenrechtes (Heft 4 der „Wirtſchaftlichen Publikationen“
der Zürcher Handelskammer, Zürich 1906) wareinerein
private Arbeit. Und doch hätte gerade die Geſetzgebungs—
arbeit aus den geſchilderten hohen Fähigkeiten Wächters
mannigfachen Nutzen ziehen können! Beialler Beſcheiden—
heit war er ſich deſſen auch bewußt; aber nie gab er
ſich dauernder Bitterkeit hin; denn er war nicht nur ein
muſterhafter Richter und Juriſt, ſondern auch — was
mehr iſt — eine Perſönlichkeit, der die Pflicht über alles
ging, ein harmoniſcher und vornehmer Menſch!

Dr. A. Mamelok, Zürich.


